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1. Geltungsbereich, Form 

(1) Für sämtliche Bestellungen gelten ausschließlich die 

vorliegenden Allgemeinen Einkaufsbedingungen (AEB). 

Entgegenstehende oder abweichende Lieferbedingungen 

des Lieferanten werden nicht anerkannt, es sei denn, dass 

Herco im Einzelfall ausdrücklich und schriftlich zugestimmt 

hat. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, 

beispielsweise auch dann, wenn der Lieferant im Rahmen der 

Auftragsbestätigung auf seine AEB verweist und Herco dem 

nicht ausdrücklich widerspricht. 

(2) Diese AEB gelten insbesondere für Verträge über den 

Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen („Ware“), 

ohne Rücksicht darauf, ob der Lieferant die Ware selbst 

herstellt oder bei Zulieferern einkauft (§§ 433, 650 BGB). 

Sofern nichts anderes vereinbart wurde, gelten diese AEB in 

der zum Zeitpunkt der Bestellung des Käufers gültigen bzw. 

jedenfalls in der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung 

als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige 

Verträge, ohne dass Herco in jedem Einzelfall wieder auf sie 

hinweisen müsste. 

(3) Individuelle Vereinbarungen (z.B. Rahmenlieferverträge, 

Qualitätssicherungsvereinbarungen) und Angaben in der 

Bestellung haben Vorrang vor diesen AEB. 

(4) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des 

Lieferanten in Bezug auf den Vertrag (z.B. Fristsetzung, 

Mahnung, Rücktritt) sind schriftlich abzugeben. Schriftlichkeit 

in Sinne dieser AEB schließt Schrift- und Textform (z.B. Brief, E-

Mail, Telefax) ein. Gesetzliche Formvorschriften und weitere 

Nachweise insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation 

des Erklärenden bleiben unberührt. 

2. Vertragsschluss 

Die Bestellung gilt frühestens mit schriftlicher Abgabe oder 

Bestätigung durch Herco als verbindlich. Auf offensichtliche 

Irrtümer (z.B. Schreib- und Rechenfehler) und 

Unvollständigkeiten der Bestellung einschließlich der 

Bestellunterlagen ist Herco zum Zwecke der Korrektur bzw. 

Vervollständigung vor Annahme hinzuweisen; ansonsten gilt 

der Vertrag als nicht geschlossen. Bestellungen sind nur 

verbindlich, wenn sie unter Angabe eines verbindlichen 

Liefertermins innerhalb von 14 Tagen ab Zugang beim 

Lieferanten von diesem schriftlich bestätigt werden, soweit 

im Einzelfall nicht etwas anderes vereinbart ist. Eine 

verspätete Annahme gilt als neues Angebot und bedarf der 

Annahme durch Herco. Eine Änderung des Bestellumfangs 

berechtigt Herco die Lieferung zurückzuweisen und vom 

Vertrag zurückzutreten. Maßgebend für die Abrechnung sind 

die von Herco nach Anlieferung festgestellten Stückzahlen, 

Gewichte und Maße. Mit der Annahme der Bestellung 

erkennt der Lieferant an, dass er sich durch Einsicht in die 

vorhandenen Unterlagen über Art der Ausführung und 

Umfang der Leistung unterrichtet hat. 

3. Preise, Rechnungstellung, Zahlungsfristen 

(1) Der in der Bestellung angegebene Preis ist bindend. Die 

Preise verstehen sich für Lieferung frei Haus an eine von 

Herco frei zu benennende Lieferadresse, einschließlich der 

jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer sowie einschließlich 

der Kosten für Verpackung, soweit nicht ausdrücklich 

etwas anderes vereinbart wurde. 

(2) In den Rechnungen sind Netto-Warenwerte und die Um-

satzsteuer mit Angabe der Steuersätze gesondert 

auszuweisen. Rechnungen müssen in Ausdrucksweise, 

Reihenfolge des Textes und der Preise der Bestellung 

entsprechen. Rechnungen sind, getrennt von der 

Warenlieferung, frühestens am Tage des Eingangs der Ware 

zuzustellen. Sie dürfen keinesfalls den Sendungen beigefügt 

werden. 

(3) Zahlungen erfolgen unter Vorbehalt der Prüfung und 

Anerkennung der vertragsgemäßen Leistung und sind, soweit 

nicht andere Bedingungen schriftlich festgelegt werden, nach 

Wahl von Herco innerhalb von 14 Tagen mit 3 % Skonto oder 

innerhalb von 30 Tagen mit 2 % Skonto oder 90 Tagen netto 

zahlbar. Fristauslösend ist der Rechnungszugang, sofern zu 

diesem Zeitpunkt bereits Erfüllung der Leistungs-

/Lieferverpflichtung eingetreten ist. Im Falle einer Leistungs-

/Liefererfüllung nach Rechnungseingang ist der Tag der 

Lieferung bzw. der Erfüllung maßgebend für die Zahlungsfrist. 

Herco schuldet keine Fälligkeitszinsen. Für den Zahlungsverzug 

gelten die gesetzlichen Vorschriften. Aufrechnungs- und 

Zurückbehaltungsrechte sowie die Einrede des nicht erfüllten 

Vertrages stehen Herco in gesetzlichem Umfang zu. Herco ist 

insbesondere berechtigt, fällige Zahlungen zurückzuhalten, 

solange ihr noch Ansprüche aus unvollständigen oder 

mangelhaften Leistungen gegen den Lieferanten zustehen. 

Der Lieferant hat ein Aufrechnungs oder 

Zurückbehaltungsrecht nur wegen rechtskräftig festgestellter 

oder unbestrittener Gegenforderungen. 

4. Geheimhaltung und Eigentumsvorbehalt 

(1) An Abbildungen, Plänen, Zeichnungen, Berechnungen, 

Ausführungsanweisungen, Produktbeschreibungen und 

sonstigen Unterlagen behält sich Herco sämtliche Eigentums- 

und Urheberrechte vor. Derartige Unterlagen sind 

ausschließlich für die vertragliche Leistung zu verwenden und 

nach Erledigung des Vertrags an Herco zurückzugeben. 

Gegenüber Dritten sind die Unterlagen geheim zu halten, und 

zwar auch nach Beendigung des Vertrags. Die 

Geheimhaltungsverpflichtung erlischt erst, wenn und soweit 

das in den überlassenen Unterlagen enthaltene Wissen 

allgemein bekannt geworden ist. Besondere 

Geheimhaltungsvereinbarungen und gesetzliche Regelungen 

zum Geheimnisschutz bleiben unberührt. 

(2) Die vorstehende Bestimmung gilt entsprechend für Stoffe 

und Materialien (z.B. Software, Fertig- und 

Halbfertigprodukte) sowie für Werkzeuge, Vorlagen, Muster 

und sonstige Gegenstände, die Herco dem Lieferanten zur 

Herstellung beistellen. Derartige Gegenstände sind – solange 

sie nicht verarbeitet werden – auf Kosten des Lieferanten 

gesondert zu verwahren und in angemessenem Umfang 

gegen Zerstörung und Verlust zu versichern. 

(3) Eine Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung 

(Weiterverarbeitung) von beigestellten Gegenständen durch 

den Lieferanten wird für Herco vorgenommen. Das gleiche gilt 

bei Weiterverarbeitung der gelieferten Ware durch Herco, so 

dass Herco als Hersteller gilt und spätestens mit der 

Weiterverarbeitung nach Maßgabe der gesetzlichen 

Vorschriften Eigentum am Produkt erwirbt. 

(4) Die Übereignung der Ware auf Herco hat unbedingt und 

ohne Rücksicht auf die Zahlung des Preises zu erfolgen. 

Nimmt Herco jedoch im Einzelfall ein durch die 

Kaufpreiszahlung bedingtes Angebot des Lieferanten auf 

Übereignung an, erlischt der Eigentumsvorbehalt des 

Lieferanten spätestens mit Kaufpreiszahlung für die gelieferte 

Ware. Herco bleibt im ordnungsgemäßen Geschäftsgang 

auch vor Kaufpreiszahlung zur Weiterveräußerung der Ware 

unter Vorausabtretung der hieraus entstehenden Forderung 

ermächtigt (hilfsweise Geltung des einfachen und auf den 

Weiterverkauf verlängerten Eigentumsvorbehalts). 

Ausgeschlossen sind damit jedenfalls alle sonstigen Formen 

des Eigentumsvorbehalts, insbesondere der erweiterte, der 

weitergeleitete und der auf die Weiterverarbeitung 

verlängerte Eigentumsvorbehalt. 

5. Lieferung, Gefahrübergang 

(1) Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der 

zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit 

ordnungsgemäßer und vollständiger Lieferung frei Haus am 

genannten Bestimmungsort auf Herco über. Das Versand- 

und Transportrisiko trägt der Lieferant. Die Lieferzeit ist 

verbindlich und läuft ab dem Bestelltag. Jegliche 

Korrespondenz ist mit den Bestellangaben zu versehen. 

(2) Der Lieferant kommt ohne Mahnung sofort in Verzug, 

wenn der vereinbarte Liefertermin nicht eingehalten wurde. 

Erfüllt der Lieferant nicht innerhalb der vereinbarten 

Lieferzeit, so haftet er nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

Die vorbehaltlose Annahme einer verspäteten Lieferung oder 

Leistung stellt keinen Verzicht auf etwaige uns wegen 

verspäteter Lieferung/Leistung zustehende Ansprüche dar. 

Eine etwaige vereinbarte Vertragsstrafe für den Fall 

verspäteter Leistung/Lieferung bleibt davon im Rahmen des § 

340 Abs. 2 BGB unberührt. 

(3) Sobald der Lieferant erkennt, dass die Leistung/Lieferung 

ganz oder teilweise nicht rechtzeitig erfolgen kann, hat er dies 

gegenüber Herco unverzüglich, mit Angabe der Gründe und 

der Dauer der Verzögerung, schriftlich anzuzeigen. Seine 

Haftung für Verzugsschäden bleibt hiervon unberührt. 

Teillieferungen sind unzulässig, es sei denn, Herco hat ihnen in 

Textform zugestimmt. 

(4) Der Lieferung sind Lieferschein und Packzettel beizufügen. 

Grundsätzlich hat der Lieferant gefährliche Erzeugnisse gemäß 

den national/international geltenden Bestimmungen zu 

verpacken, zu kennzeichnen und zu versenden. Begleitpapiere 

müssen entsprechend ausgestellt sein. Der Lieferant haftet für 

Schäden und übernimmt die Kosten, die durch Nichtbeachtung 

dieser Vorschriften entstehen. Er ist auch für die Einhaltung der 

Versandvorschriften durch seine Unterlieferanten 

verantwortlich. 

(5) Sind für den Leistungs-/Liefergegenstand Prüfungen 

vorgesehen, trägt der Lieferant sämtliche sachlichen und 

personellen Prüfkosten. Der Lieferant hat Herco die 

Prüfbereitschaft mindestens 1 Woche vor Versand 

verbindlich in schriftlicher Form anzuzeigen und mit Herco 

einen Prüftermin zu vereinbaren. Sind infolge der 

Missachtung des vereinbarten Termins oder festgestellter 

Mängel wiederholte oder weitere Prüfungen erforderlich, so 

trägt der Lieferant hierfür alle sachlichen und personellen 

Kosten, einschließlich Bearbeitungskosten und sonstige bei 

Herco entstandenen Kosten. 

(6) Herco ist berechtigt, bei Lieferverzögerungen nach 

vorheriger Androhung für jede angefangene Woche des 

Lieferverzugs eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,5 % bis 

maximal 5 % des jeweiligen Auftragswerts zu verlangen. Die 

Vertragsstrafe ist auf einen vom Lieferanten zu ersetzenden 

Verzugsschaden anzurechnen. 
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6. Mängelhaftung, Gewährleistung 

(1) Der Lieferant leistet Gewähr dafür, dass der Leistungs-/ 

Liefergegenstand keine seinen Wert oder seine Tauglichkeit 

beeinträchtigenden Mängel aufweist, sondern den in der 

Beschaffenheit angegebenen bzw. vereinbarten Bedin-

gungen, sowie den zugesicherten Eigenschaften und 

Produktbeschreibungen, den allgemein anerkannten Regeln 

der Technik, sowie den neuesten Vorschriften der Behörden, 

dem Produktsicherheitsgesetz, den jeweils gültigen 

sicherheitstechnischen Anforderungen und den 

Arbeitsschutz und Unfallverhütungsvorschriften entspricht. 

(2) Der Lieferant verpflichtet sich, eine wirksame 

Qualitätssicherung durchzuführen, aufrecht zu erhalten und 

Herco nach Aufforderung nachzuweisen. Herco ist berechtigt, 

die vom Lieferanten durchgeführte Art und Weise der 

Qualitätssicherung jederzeit zu überprüfen. Entspricht der 

Leistungs-/Liefergegenstand nicht der vertraglich 

vereinbarten Qualität, Menge und / oder Güte, kann Herco 

nach ihrer Wahl die ihr gesetzlichen zustehenden Rechte 

geltend machen, sowie nachfolgend nichts anderes bestimmt 

ist. 

(3) Für die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht 

gelten die gesetzlichen Vorschriften (§§ 377, 381 HGB) mit 

folgender Maßgabe: Die Untersuchungspflicht von Herco 

beschränkt sich auf Mängel, die bei der 

Wareneingangskontrolle unter äußerlicher Begutachtung 

einschließlich der Lieferpapiere offen zu Tage treten (z.B. 

Transportbeschädigungen, Falsch- und Minderlieferung) oder 

bei der Qualitätskontrolle im Stichprobenverfahren erkennbar 

sind. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, besteht keine 

Untersuchungspflicht. Im Übrigen kommt es darauf an, 

inwieweit eine Untersuchung unter Berücksichtigung der 

Umstände des Einzelfalls nach ordnungsgemäßem 

Geschäftsgang tunlich ist. Die Rügepflicht von Herco für später 

entdeckte Mängel bleibt unberührt. Unbeschadet der 

Untersuchungspflicht von Herco gilt deren Rüge 

(Mängelanzeige) jedenfalls dann als unverzüglich und 

rechtzeitig, wenn sie innerhalb von 3 – 5 Arbeitstagen ab 

Entdeckung bzw., bei offensichtlichen Mängeln, ab Lieferung 

abgesendet wird. 

(4) Zur Nacherfüllung gehört auch der Ausbau der 

mangelhaften Ware und der erneute Einbau, sofern die Ware 

ihrer Art und ihrem Verwendungszweck gemäß in eine 

andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache 

angebracht wurde; der gesetzliche Anspruch von Herco auf 

Ersatz entsprechender Aufwendungen bleibt unberührt. 

Die zum Zwecke der Prüfung und Nacherfüllung 

erforderlichen Aufwendungen trägt der Lieferant auch dann, 

wenn sich herausstellt, dass tatsächlich kein Mangel vorlag. 

Die Schadensersatzhaftung von Herco bei unberechtigtem 

Mängelbeseitigungsverlangen bleibt unberührt; insoweit 

haftet Herco jedoch nur, wenn Herco erkannt oder grob 

fahrlässig nicht erkannt hat, dass kein Mangel vorlag. 

(5) Unbeschadet der gesetzlichen Rechte von Herco und der 

vorstehenden Regelungen gilt: Kommt der Lieferant seiner 

Verpflichtung zur Nacherfüllung – nach Wahl von Herco durch 

Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch 

Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) – 

innerhalb einer von Herco gesetzten, angemessenen Frist 

nicht nach, so kann Herco den Mangel selbst beseitigen und 

vom Lieferanten Ersatz der hierfür erforderlichen 

Aufwendungen bzw. einen entsprechenden Vorschuss 

verlangen. Ist die Nacherfüllung durch den Lieferanten 

fehlgeschlagen oder für Herco unzumutbar (z.B. wegen 

besonderer Dringlichkeit, Gefährdung der Betriebssicherheit 

oder drohendem Eintritt unverhältnismäßiger Schäden) 

bedarf es keiner Fristsetzung; von derartigen Umständen 

wird Herco den Lieferanten unverzüglich, nach Möglichkeit 

vorher, unterrichten. 

(6) Die Nacherfüllung gilt als fehlgeschlagen, wenn der erste 

Versuch der Nacherfüllung fehlschlägt. Die innerhalb der 

Mängelverjährungsfrist beanstandeten Teile bleiben bis zur 

Ersatzlieferung zur Verfügung von Herco. Im Übrigen haftet 

der Lieferant nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die 

Geltung der §§ 439 Abs. 4, 635 Abs. 4 BGB wird 

ausgeschlossen. 

7. Lieferantenregress 

(1) Die gesetzlich bestimmten Regressansprüche von 

Herco innerhalb einer Lieferkette (Lieferantenregress 

gemäß §§ 445a, 445b, 478 BGB) stehen Herco neben den 

Mängelansprüchen uneingeschränkt zu. Herco ist 

insbesondere berechtigt, genau die Art der Nacherfüllung 

(Nachbesserung oder Ersatzlieferung) vom Lieferanten zu 

verlangen, die Herco ihrem Abnehmer im Einzelfall 

schuldet. Das gesetzliche Wahlrecht von Herco (§ 439 Abs. 

1 BGB) wird hierdurch nicht eingeschränkt. 

(2) Bevor Herco einen von ihrem Abnehmer geltend 

gemachten Mangelanspruch (einschließlich  

Aufwendungsersatz gemäß §§ 445a Abs. 1, 439 Abs. 2 und 3 

BGB) anerkennt oder erfüllt, wird Herco den Lieferanten 

benachrichtigen und unter kurzer Darlegung des 

Sachverhalts um schriftliche Stellungnahme bitten. Erfolgt 

eine substantiierte Stellungnahme nicht innerhalb 

angemessener Frist und wird auch keine einvernehmliche 

Lösung herbeigeführt, so gilt der von Herco tatsächlich 

gewährte Mangelanspruch als dem Abnehmer von Herco 

geschuldet. Dem Lieferanten obliegt in diesem Fall der 

Gegenbeweis. 

(3) Die Ansprüche von Herco aus Lieferantenregress gelten 

auch dann, wenn die mangelhafte Ware durch Herco oder 

einen anderen Unternehmer, z.B. durch Einbau in ein 

anderes Produkt, weiterverarbeitet wurde.  

8. Produzentenhaftung 

(1) Ist der Lieferant für einen Produktschaden 

verantwortlich, hat er Herco insoweit von Ansprüchen Dritter 

freizustellen, als die Ursache in seinem Herrschafts- und 

Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außenverhältnis 

selbst haftet. 

(2) Im Rahmen seiner Freistellungsverpflichtung hat der 

Lieferant Aufwendungen gem. §§ 683, 670 BGB zu  

erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer 

Inanspruchnahme Dritter einschließlich von Herco 

durchgeführter Rückrufaktionen ergeben. Über Inhalt und 

Umfang von Rückrufmaßnahmen wird Herco den Lieferanten 

– soweit möglich und zumutbar – unterrichten und ihm 

Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Weitergehende 

gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt. 

(3) Der Lieferant hat eine Produkthaftpflichtversicherung mit 

einer pauschalen Deckungssumme von mindestens 10 Mio 

EUR pro Personen-/Sachschaden abzuschließen und zu 

unterhalten. 

 

9. Verjährung 

(1) Die wechselseitigen Ansprüche der Vertragsparteien 

verjähren nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit 

nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr.3 BGB beträgt die 

allgemeine Verjährungsfrist für Mängelansprüche 3 Jahre ab 

Gefahrübergang. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, 

beginnt die Verjährung mit der Abnahme. Die dreijährige 

Verjährungsfrist gilt entsprechend auch für Ansprüche aus 

Rechtsmängeln, wobei die gesetzliche Verjährungsfrist für 

dingliche Herausgabeansprüche Dritter (§ 438 Abs.1 Nr .1 BGB) 

unberührt bleibt; Ansprüche aus Rechtsmängeln verjähren 

darüber hinaus in keinem Fall, solange der Dritte das Recht – 

insbesondere mangels Verjährung – noch gegen Herco geltend 

machen kann. Die Mängelverjährungsfrist für Lieferungen die 

entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für den 

Einsatz in einem Bauwerk bestimmt sind, beträgt fünf Jahre ab 

Einbau der Materialien im Bauwerk, maximal fünfeinhalb Jahre 

nach Lieferung der Materialien. 

(3) Bei Mängelrügen verlängert sich die Mängelverjährungs-

frist um die zwischen der Mängelrüge und der Mängelbe-

seitigung liegende Zeitspanne. Wird der Liefergegenstand 

ausgetauscht, beginnt die Mängelverjährungsfrist erneut. Bei 

teilweiser Erneuerung gilt dies für die erneuerten Teile. Ist die 

Ursache für den Mangel ohne Analysen etc. nicht feststellbar, 

so ist Herco berechtigt alle Schadenserforschungskosten in 

Rechnung zu stellen, wenn nach diesen feststeht, dass der 

Lieferant den Schaden zu vertreten hat. Im Übrigen findet § 203 

BGB ab Zusendung der Mängelanzeige durch Herco 

Anwendung. 

(4) Die Verjährungsfristen des Kaufrechts einschließlich 

vorstehender Verlängerung gelten – im gesetzlichen 

Umfang – für alle vertraglichen Mängelansprüche. Soweit 

Herco wegen eines Mangels auch außervertragliche 

Schadensersatzansprüche zustehen, gilt hierfür die 

regelmäßige gesetzliche Verjährung (§§ 195, 199 BGB), 

wenn nicht die Anwendung der Verjährungsfristen des 

Kaufrechts im Einzelfall zu einer längeren Verjährungsfrist 

führt. 

 

10. Abtretungsverbot 

Rechte und Pflichten aus dieser Bestellung sowie deren 

Ausführung sind nur mit schriftlichem Einverständnis von 

Herco übertragbar. Forderungen des Lieferanten gegen Herco 

dürfen nur mit schriftlichem Einverständnis von Herco 

abgetreten werden. 
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11. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl 

Erfüllungsort für alle Lieferungen und Leistungen ist die in der 

Bestellung angegebene Empfangsstelle. Ausschließlicher 

Gerichtsstand ist der Firmensitz der Herco Wassertechnik 

GmbH in 71691 Freiberg am Neckar. Herco ist jedoch in allen 

Fällen auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der 

Lieferverpflichtung gem. diesen AEB bzw. einer vorrangigen 

Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand des 

Lieferanten zu erheben. Es gilt deutsches Recht mit Ausnahme 

des UN-Kaufrechts vom 11.4.1980 (CISG). 

 

 

 

 

 

12. Umweltgedanke 

Herco setzt voraus, dass ihre Lieferanten die jeweils geltenden 

nationalen Energie- und Umweltgesetze, -regelungen und -

standards einhalten. Weiter wird erwartet, dass die 

Lieferanten ein angemessenes Umwelt- und 

Energiemanagementsystem aufbauen und anwenden. 

Ressourcenschonender und verantwortungsbewusster 

Umgang mit Energie, Wasser und Rohstoffen sollte 

selbstverständlich sein, außerdem sollten Technologien zur 

Vermeidung und Reduzierung von Abfall, CO2, 

Abwasserbelastungen, Schadstoffemissionen zum Einsatz 

kommen. 

 

 

 

 

 

Ferner erwartet Herco von den Lieferanten in Bezug auf ihre 

eigenen Emissionen sowie vorgelagerten Aktivitäten 

Transparenz zu schaffen. Darüber hinaus wird erwartet, dass 

Lieferanten wirksame Maßnahmen im Einklang mit dem 

Pariser Klimaabkommen zur Reduzierung ihrer direkten und 

indirekten CO2 Emissionen ergreifen, und an kontinuierlichen 

Verbesserungen arbeiten und den Einsatz erneuerbarer 

Energien und alternativer Energiequellen weiter vorantreiben. 

Stand: September 2023 

 

  

   

 


